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 I Allgemeines 
 

  Art. 1 
Gebiet 1 Die Volksschulgemeinde Bischofszell umfasst das Gebiet der ehemaligen 

Oberstufengemeinde Bischofszell gemäss Plan im Anhang. 
 

  Art. 2 
Aufgaben 1 Die Volksschulgemeinde erfüllt die ihr durch die kantonale Gesetz-

gebung zugewiesenen Aufgaben im Bereich der Volksschule. * 
 
2 Sie kann weitere Aufgaben übernehmen, die der Zielsetzung der Schule 
entsprechen. 
 
3 Zur Erfüllung bestimmter Aufgaben kann sie mit anderen Schulgemein-
den Vereinbarungen treffen oder mit anderen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften oder privaten Organisationen zusammenarbeiten. 
 
4 Die Volksschulgemeinde führt eine Musikschule, welche die Anerken-
nungsbedingungen der kantonalen Verordnung über Beiträge an Musik-
schulen erfüllt. Das Angebot richtet sich an die Kinder und Jugendlichen 
aus dem Gebiet der Volksschulgemeinde Bischofszell. Es steht auch 
Erwachsenen und ausserhalb der Volksschulgemeinde wohnhaften 
Personen offen. * 
 

  Art. 3 * 
Schulorte 1 Bei der Festlegung der Schulorte sind neben der Wirtschaftlichkeit auch 

die Länge und Beschaffenheit der Schulwege, die sozialen und ökolo-
gischen Aspekte sowie eine grösstmögliche Konstanz aus der Sicht von 
Eltern und Kindern zu berücksichtigen. Dem Mehrklassensystem ist 
gebührend Beachtung zu schenken. 
 
2 Die Sekundarstufe wird zentral in Sekundarschulzentren geführt. 
 

  
II Organisation 
 

  Art. 4 
Organe 1 Die Organe der Volksschulgemeinde Bischofszell sind: 

1. die Stimmberechtigten 
2. die Schulbehörde 
3. * das Schulpräsidium  
4. * ... 
5. die Rechnungsprüfungskommission 
6. das Wahlbüro 
 

 __________ 
* Änderungstabelle am Schluss des Erlasses 
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 1. Die Stimmberechtigten 
 

  Art. 5 
Ausübung der 
Rechte 

1 Die Stimmberechtigten üben ihre Rechte gemäss kantonaler Gesetz-
gebung an der Urne oder an der Gemeindeversammlung aus. 
 

  Art. 6 * 
Beratende 
Mitwirkung 

1 Niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer können an den Gemein-
deversammlungen ohne Stimmrecht mitwirken. 
 

  Art. 7 
Wahlen 
an der Urne 
 

1 Die Stimmberechtigten wählen an der Urne: 
a) * das Schulpräsidium 
b) die übrigen Mitglieder der Schulbehörde 
 

  Art. 8 
Sachgeschäfte  
an der Urne 
 

1 Die Stimmberechtigten beschliessen an der Urne über: 
a) Erlass und Änderung der Gemeindeordnung 
b) neue nicht gebundene Ausgaben: * 
 - einmalig von mehr als Fr. 500'000.– 
 - * jährlich wiederkehrend von mehr als Fr. 100'000.– 
c) Zusammenschluss mit anderen Gemeinden 
 

  Art. 9 
Wahlen  
an der Gemeinde- 
versammlung 
 

1 Die Stimmberechtigten wählen an der Gemeindeversammlung die 
Rechnungsprüfungskommission. 
 

  Art. 10 
Sachgeschäfte 
an der Gemeinde- 
versammlung 

1 Die Stimmberechtigten beschliessen an der Gemeindeversammlung 
über: 
a) Genehmigung des jährlichen Budgets und Festsetzung des Steuer-

fusses 
b) Kenntnisnahme des mittelfristigen Finanzplanes 
c) Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts 
d) neue nicht gebundene Ausgaben: 
 - einmalig von mehr als Fr. 100'000.– bis Fr. 500'000.– 
 - * jährlich wiederkehrend von mehr als Fr. 20'000.– bis  
  Fr. 100'000.– 
e) definitive Aufhebung der schulischen Nutzung eines bestehenden 

Schulhauses 
f) Kauf, Verkauf und Tausch von Liegenschaften, sofern es nicht 

lediglich Grenzbereinigungen betrifft 
g) Übernahme von neuen Aufgaben 
h) Beitritt und Austritt aus Zweckverbänden 
i) Änderung der Schulgemeindegrenzen 
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  Art. 11 
Einberufung  
der Gemeinde- 
versammlung 
 

1 Die Gemeindeversammlung wird durch die Schulbehörde einberufen: 
a) wenn die Geschäfte es erfordern 
b) * wenn 200 Stimmberechtigte beim Schulpräsidium schriftlich und 

unter Angabe der Gründe es verlangen. In diesem Falle ist die 
Versammlung spätestens innert 90 Tagen durchzuführen. 

 
  Art. 12 
Einladung 1 Die Einladung zur Gemeindeversammlung erfolgt mindestens 14 Tage 

vorher durch Zustellung des Stimmrechtsausweises und der schriftlichen 
Einladung mit Angabe der Traktanden sowie allfälligen Anträgen der 
Schulbehörde mit erläuternder Botschaft. 
 

  Art. 13 
Traktanden 1 An der Gemeindeversammlung können nur Traktanden behandelt 

werden, die von der Schulbehörde vorberaten wurden und auf der 
Traktandenliste stehen. 
 

  Art. 14 
Anträge zu nicht 
traktandierten 
Geschäften 
 

1 Anträge zu nicht traktandierten Geschäften können mit einfachem Mehr 
der Stimmenden erheblich erklärt werden. Erheblich erklärte Anträge 
gehen zur Prüfung und Berichterstattung an die Schulbehörde. Sie sind 
an der nächsten ordentlichen Gemeindeversammlung vorzulegen. 
 

  Art. 15 
Offene 
Abstimmungen 
und Wahlen 
 

1 Die Abstimmungen und Wahlen an der Gemeindeversammlung erfolgen 
offen, sofern nicht das Gesetz die geheime Stimmabgabe verlangt oder 
mindestens ein Viertel der Stimmenden einem Antrag auf geheime 
Abstimmung zustimmt. Über diesen Antrag darf nicht diskutiert werden. 
 

  Art. 16 
Protokoll 1 Das Protokoll der Gemeindeversammlung soll eine kurze und sachliche 

Wiedergabe der Verhandlungen, Anträge und Beschlüsse enthalten. Es 
ist der nächstfolgenden Gemeindeversammlung zur Genehmigung zu 
unterbreiten. 
 

  Art. 17 
Initiative 1 Mit einer Initiative kann der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung 

von Reglementen oder Beschlüssen beantragt werden, die der Beschluss-
fassung an der Urne unterliegen. 
 
2 Eine Initiative ist zustandegekommen, wenn sie innerhalb von drei 
Monaten ab amtlicher Publikation des Initiativbegehrens von mindestens 
200 Stimmberechtigten unterzeichnet worden ist. 
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3 Die Schulbehörde hat den Vorschlag zu prüfen und spätestens innert 
einem Jahr nach Einreichung mit einem Antrag und einem allfälligen 
Gegenvorschlag den Stimmberechtigten zum Entscheid zu unterbreiten. 
 
4 Im Übrigen gelten die Verfahrensvorschriften in der Kantonsverfassung 
und im Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht. * 
 

  
2. Die Schulbehörde 
 

  Art. 18 * 
Zusammen-
setzung 

1 Die Schulbehörde besteht aus dem Schulpräsidium und vier weiteren 
Mitgliedern. Mit Ausnahme des Präsidiums konstituiert sie sich selbst. 
 

  Art. 18a * 
Beschlussfähigkeit 1 Die Schulbehörde ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder 

anwesend ist. 
 

  Art. 19 
Aufgaben und 
Befugnisse 
 

1 Die Schulbehörde hat folgende Aufgaben und Befugnisse: 
a) Oberaufsicht über den gesamten Schulbetrieb 
b) Organisation und Führung von Schule und Schulverwaltung, 

Festlegung der Schulangebote und deren Standorte, Schulweg-
organisation 

c) Erlass der dazu notwendigen Reglemente sowie deren Änderung 
und Aufhebung 

d) Vollzug der massgebenden Gesetze, Verordnungen und Regle-
mente sowie der Beschlüsse der Stimmberechtigten 

e) Einberufung der Gemeindeversammlung und Anordnung der 
Urnengänge, Genehmigung der entsprechenden Anträge und 
Botschaften 

f) Verantwortung für die Führung des Gemeindehaushalts 
g) Beschlüsse über: 
 - gebundene Ausgaben 
 - neue einmalige Ausgaben bis Fr. 100'000.– 
 - * neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 20'000.– 
h) Abschluss von Miet-, Pacht- und Werkverträgen 
i) Grenzbereinigungen von Liegenschaften und Gewährung von 

Dienstbarkeiten 
j) * folgende Anstellungen und Wahlen: 
 - sämtliches erforderliches Personal 
 - Vorsitzende und Mitglieder von Fachkommissionen und 

 Arbeitsgruppen 
 - Delegierte in Zweckverbänden, Vereinen oder anderen 

 Organisationen 
k) Festlegung der Besoldungen, soweit sie nicht gesetzlich geregelt 

sind, sowie der weiteren Entschädigungen 
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2 Sie beschliesst im übrigen in eigener Kompetenz über alle Geschäfte, 
die nicht nach Gesetz, Verordnung oder Reglement in die Zuständigkeit 
eines anderen Organs fallen. 
 

  Art. 20 * 
Delegation  
von Aufgaben 
 

1 Die Schulbehörde kann einzelne Aufgaben und Befugnisse einem aus 
ihren Mitgliedern gebildeten Ausschuss, dem Schulpräsidium, einem 
anderen Behördemitglied oder einer mitarbeitenden Person übertragen, 
soweit dies nicht übergeordnetem Recht widerspricht. 
 

  Art. 21 
Fach-
kommissionen 
und 
Arbeitsgruppen 

 

1 Die Schulbehörde kann zur Beratung, zur Vorbereitung bestimmter 
Geschäfte und zur Überwachung einzelner Schulbelange und Ver-
waltungszweige Kommissionen oder Arbeitsgruppen bestellen, in die 
auch Personen gewählt werden können, die der Schulbehörde nicht ange-
hören. 
 

  Art. 22 
Geschäftsordnung 1 Die Schulbehörde gibt sich für ihre Tätigkeit eine Geschäftsordnung. 

 
2 Diese regelt die Zusammenarbeit und Kompetenzabgrenzung zwischen 
den Führungsebenen und legt die Organisation fest. * 
 

  Art. 23 
Information 1 Die Schulbehörde informiert aktuell und bürgernah über ihre Tätigkeit 

und das Schulgeschehen. 
 
2 Für wesentliche Geschäfte führt sie Vernehmlassungen, Anhörungen 
oder öffentliche Orientierungsversammlungen durch. 
 
3 Sie bestimmt die amtlichen Publikationsorgane in Abstimmung mit den 
Politischen Gemeinden. 
 

  Art. 24 
Lokale 
Elternvertretung 

1 Zur besseren Verankerung der Schule vor Ort sowie als Ansprechpartner 
von Schulleitung und Schulbehörde in lokalen Angelegenheiten kann pro 
Schulhaus eine lokale Elternvertretung gebildet werden. 
 
2 Die näheren Bestimmungen über die Funktionsweise regelt die Schul-
behörde in einem Reglement. 
 
3 Der lokalen Elternvertretung können keine Aufgaben und Kompetenzen 
übertragen werden, für die ein Organ gemäss dieser Gemeindeordnung 
zuständig ist. 
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 3. Das Schulpräsidium * 
 

  Art. 25 * 
Aufgaben und 
Befugnisse 
 

1 Das Schulpräsidium übt selbständig jene Befugnisse aus, die ihm nach 
der kantonalen Gesetzgebung, nach den Reglementen und Beschlüssen 
der Gemeinde und nach der Geschäftsordnung der Schulbehörde über-
tragen sind. 
 
2 Das Schulpräsidium leitet unter Beachtung der Gemeindeordnung und 
nach den Weisungen der Schulbehörde die gesamte Schulorganisation. 
 
3 Das Schulpräsidium vertritt die Volksschulgemeinde nach aussen. 
 
4 Das Schulpräsidium führt den Vorsitz in der Schulbehörde und an der 
Gemeindeversammlung. 
 
5 Das Schulpräsidium ist besorgt für die Information an die Bevölkerung. 
 

  
4. … * 
 

  Art. 26 * 
… … 

 
  

5. Die Rechnungsprüfungskommission * 
 

  Art. 27 
Zusammen-
setzung 

1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus drei Mitgliedern. Sie 
konstituiert sich selbst. 

  Art. 28 
Aufgaben 1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft die Buchhaltung und die 

Jahresrechnung in formeller und materieller Hinsicht sowie die Wirt-
schaftlichkeit der Aufgabenerfüllung. 
 
1 Sie ist berechtigt, das Rechnungswesen der gesamten Schulverwaltung 
jederzeit unangemeldet zu kontrollieren. Sie ist befugt, sich alle Akten 
und Protokolle vorlegen zu lassen und alle Auskünfte zu verlangen, die 
sie für die Durchführung einer einwandfreien Kontrolle als notwendig 
erachtet. 
 

  Art. 29 
Externe 
Unterstützung 

1 Die Rechnungsprüfungskommission wird bei ihrer Aufgabe durch eine 
anerkannte externe Revisionsstelle unterstützt. Der Auftrag wird in 
gegenseitiger Absprache von der Schulbehörde erteilt. 
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  Art. 30 
Berichterstattung 1 Die Rechnungsprüfungskommission erstattet der Schulbehörde alljähr-

lich schriftlich Bericht über Umfang und Ergebnis ihrer Prüfungen. 
 
2 Beanstandungen und Anregungen untergeordneter Natur sind der 
Leitung Schulverwaltung direkt zur Kenntnis zu bringen; solche grund-
sätzlicher Natur oder von finanzieller Bedeutung sind der Schulbehörde 
zu unterbreiten und auf Verlangen an einer gemeinsamen Sitzung zu 
besprechen. * 
 
3 Zur Genehmigung der Jahresrechnung stellt die Rechnungsprüfungs-
kommission schriftlich Antrag zuhanden der Stimmberechtigten. 
 

  
6. Das Wahlbüro 
 

  Art. 31 * 
Zusammen-
setzung 

1 Das Wahlbüro besteht aus dem Schulpräsidium als Vorsitzendem oder 
Vorsitzender, der Leitung Schulverwaltung als Aktuar oder Aktuarin sowie 
den Wahlbüros der politischen Gemeinden Bischofszell, Hauptwil-Gotts-
haus, Hohentannen und Zihlschlacht- Sitterdorf. 
 

  Art. 32 * 
Aufgaben 1 Die Beauftragten des Wahlbüros leiten die Urnenabstimmungen und 

Wahlen nach den gesetzlichen Vorschriften und besorgen bei den 
Gemeindeversammlungen die Präsenzkontrolle und amten als Stimmen-
zähler und Stimmenzählerinnen. 
 

  
III Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

  Art. 33 
Übernahme 
von Rechten und 
Pflichten 
 

1 Die Volksschulgemeinde Bischofszell übernimmt mit Inkrafttreten dieser 
Gemeindeordnung sämtliche Rechte und Pflichten, Aktiven und Passiven 
sowie Verträge und Vereinbarungen der bisherigen Oberstufengemeinde 
Bischofszell sowie der bisherigen Primarschulgemeinden Bischofszell, 
Blidegg, Gottshaus, Halden-Kenzenau, Hauptwil, Hohentannen, Sitterdorf 
und Zihlschlacht. 
 

  Art. 34 * 
… … 

 
  Art. 35 * 
… … 
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  Art. 36 
Inkrafttreten 
Ersterlass * 
 

1 Diese Gemeindeordnung tritt nach der Annahme durch die Stimm-
berechtigten und nach Genehmigung durch das Departement für 
Erziehung und Kultur auf den 1. Januar 2006 in Kraft. 
 

  Art. 37 * 
Inkrafttreten 
Änderungen 
27. November 
2016 

Die Änderungen vom 27. November 2016 treten nach der Annahme durch 
die Stimmberechtigten und nach Genehmigung durch das Departement 
für Erziehung und Kultur auf den 1. August 2017 in Kraft. 
 

  Art. 38 * 
Inkrafttreten 
Änderung 
28. November 
2021 
 

Die Änderung vom 28. November 2021 tritt nach der Annahme durch die 
Stimmberechtigten und nach Genehmigung durch das Departement für 
Erziehung und Kultur auf den 1. August 2022 in Kraft. 
 

 
 
 
  



Seite 11 

 

 
 

 
FHB_2.1.1.R Gemeindeordnung 
28.11.2021 
 
 

Genehmigungsvermerke 
 
Ersterlass 
 
Von den Stimmberechtigten der künftigen Volksschulgemeinde Bischofszell angenommen am 
26. Januar 2005. 
 
Bischofszell, 26. Januar 2005 
 
Oberstufengemeinde Bischofszell  
Werner Fitze, Präsident 
Daniela Scherrer, Aktuarin 
 
Vom Departement für Erziehung und Kultur genehmigt mit Entscheid vom 21. Juli 2005. 
 
 
 
1. Änderung 
 
Von den Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Bischofszell angenommen  
am 27. November 2016. 
 
Bischofszell, 27. November 2016 
 
Volksschulgemeinde Bischofszell 
Felix Züst, Präsident 
Liane Bernhardsgrütter, Aktuarin 
 
Vom Departement für Erziehung und Kultur genehmigt  
mit Entscheid Nr. DEK/0222/2015 vom 9. Januar 2017. 
 
 
 
2. Änderung 
 
Von den Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Bischofszell angenommen  
am 28. November 2021. 
 
Bischofszell, 28. November 2021 
 
Volksschulgemeinde Bischofszell  
Corinna Pasche-Strassser, Präsidentin 
Brigitta Minikus Rüegg, Aktuarin 
 
Vom Departement für Erziehung und Kultur genehmigt mit  
Entscheid Nr. DEK/0164/2021 vom 13. Dezember 2021. 
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Änderungstabelle nach Artikelnummer 
 
 
Element Änderung Beschluss Inkraft-

treten 
Kantonale 
Genehmigung 

Ersterlass Erstfassung 26.01.2005 01.01.2006 21.07.2005 
Art. 2 Abs. 1 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 2 Abs. 4 eingefügt 28.11.2021 01.08.2022 13.12.2021 
Art. 3 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 4 3. geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 4 4. aufgehoben 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 6 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 7 a) geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 8 b) geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 8 b) zweiter Strich geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 10 d) zweiter Strich geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 11 b) geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 17 Abs. 4 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 18 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 18a eingefügt 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 19 Abs. 1 
     g) dritter Strich 

geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 

Art. 19 Abs. 1 j) geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 20 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 22 Abs. 2 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Titel II 3. geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 25 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Titel II 4. aufgehoben 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 26 aufgehoben 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 30 Abs. 2 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 31 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 32 geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 34 aufgehoben 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 35 aufgehoben 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 36 Titel geändert 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 37 eingefügt 27.11.2016 01.08.2017 09.01.2017 
Art. 38 eingefügt 28.11.2016 01.08.2022 13.12.2021 
 
 


